
   
Analyse zu geplanten Änderungen des Vergütungssystems 
sächsischer Landtagsabgeordneter 

 
Regionalwirtschaftliche Analyse, Mai 2021 
 
Kontakt: Dr. Cornelius Plaul 
Tel. 0351 25593-604 . cornelius.plaul@imreg.de 
 

 

imreg Institut für Mittelstands- und Regionalentwicklung GmbH 

Bautzner Straße 17  .  01099 Dresden 

Tel. 0351 25593-600  .  Fax 0351 25593-605  .  info@imreg.de  .  www.imreg.de 

  

Abstract 

Der Sächsische Landtag plant neue Regelungen zur Entschädigung seiner Abgeordneten. Die 

Gleichsetzung der „Diäten“ mit dem Gehalt eines gehobenen Richters inmitten des schwersten  

Wirtschaftseinbruchs seit der Finanzkrise stieß dabei auf Kritik. Die vorliegende Analyse soll zei-

gen, wie berechtigt diese ist. 

Dazu wird im ersten Schritt die Entwicklung der Ausgaben für den Sächsischen Landtag betrach-

tet und in Relation zur Wirtschaftsleistung und der Einwohnerzahl gesetzt, um einen regionalen 

Vergleich zu ermöglichen. Anschließend wird die Zusammensetzung der Vergütung der Abge-

ordneten aus einer Grundentschädigung („Diät“), einer Aufwandsentschädigung sowie verschie-

denen Zuschüssen dargestellt. Nach einer Verschiebung des Inkrafttretens der neuen Regelun-

gen soll die Grundentschädigung nun zum 01.04.2022 dem Gehalt eines gehobenen Richters 

angeglichen werden. Zudem sollen weitere Bestandteile wie bspw. die Einrichtungspauschale für 

Abgeordnetenbüros und das Budget für persönliche Mitarbeiter kräftig angehoben werden. 

Dabei wird deutlich, dass die derzeitigen Regeln zu Intransparenz führen, wodurch Vergleiche – 

sowohl mit anderen Landesparlamenten als auch mit regulären Arbeitnehmerverdiensten – nur 

schwierig möglich sind. Insbesondere die steuerfreie Aufwandsentschädigung ist maßgeblich da-

für, dass sich die sächsischen Abgeordneten in Verdienstvergleichen durchweg im Spitzenfeld 

bewegen.  

Eine Kritik lediglich auf Basis der Entwicklung der Grundentschädigung greift daher zu kurz. Zur 

Verbesserung der Transparenz wäre es geboten, das Vergütungssystem grundlegend zu ändern 

und insbesondere steuerfreie Bestandteile zu streichen. Die „Nullrunde“ 2021 erscheint zudem in 

einem anderen Licht, wenn berücksichtigt wird, dass die Grundentschädigung bei Beibehaltung 

des bisherigen Anpassungsmodus infolge des Wirtschaftseinbruchs 2020 eigentlich hätte sinken 

müssen. Die Notwendigkeit höherer Ausgaben für den Landtag inmitten der Corona-Pandemie 

muss kritisch hinterfragt werden. 
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1. Geplante Änderungen bei der Vergütung sächsischer Landtagsab-
geordnete während der Corona-Krise rufen Kritik hervor 

Die Corona-Pandemie hat im Jahr 2020 zu erheblichen wirtschaftlichen Verwerfungen geführt. So 

schrumpfte die deutsche Wirtschaftsleistung um 4,9%, die Sachsens um 4,4%1. Der Industrieumsatz 

im Freistaat sank um 4,2 Mrd. EUR2 und die Exporte brachen um 3,5 Mrd. EUR bzw. 9% ein3. Am 

Arbeitsmarkt wirkte sich dies mit einem Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 

um 1,1% bzw. 15.800 Personen aus4. Gleichzeitig stieg die Zahl der Arbeitslosen und insbesondere 

die der Langzeitarbeitslosen in Sachsen seit den jeweiligen Tiefstständen im Februar 2020 um je-

weils 17.600 (+15% bzw. +48%)5. Die Zahl der Minijobs lag zur Jahresmitte 2020 um rd. 19.800 

bzw. 8% unter dem Vorjahreswert6. Aufgrund des massiven Einsatzes von Kurzarbeit, der selbst das 

Niveau während der Finanzkrise um ein Vielfaches übertraf, sanken auch die Arbeitnehmerentgelte 

erstmals seit 15 Jahren (-0,3%)7. Infolge der Betriebsschließungen reduzierten sich die Unterneh-

mens- und Vermögenseinkommen noch drastischer um 7,5%8. Auch im aktuellen Jahr sind Bran-

chen wie das Gastgewerbe und der stationäre Einzelhandel weiterhin von Schließungen betroffen 

und ist das gesamtwirtschaftliche Wachstum gedämpft. 

Im Lichte dieser Entwicklung entschloss sich der Sächsische Landtag, die geplanten Änderungen 

der Grundentschädigung 20209 und 202110 auszusetzen und die Novellierung des Abgeordnetenge-

setzes auf 2022 zu verschieben11. Die Verschiebung von Diätenerhöhungen ist angesichts der wirt-

schaftlichen Lage nachvollziehbar und folgerichtig. Automatische Anpassungen und geplante Erhöhun-

gen der Kostenerstattungen vergrößern den finanziellen Spielraum eines sächsischen Abgeordneten 

dennoch erheblich, während sich eine weiterhin übermäßige Steigerung fünf Monate später zusätzlich 

ergibt. Zudem hätte die Grundentschädigung unter Beibehaltung des bisherigen Modus im aktuellen Jahr 

aufgrund des kräftigen Rückgangs des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2020 sinken müssen. Mit dem vor-

liegenden Entwurf des 15. Änderungsgesetzes12 vom Dezember 2020 wird jedoch eine Abkehr vom 

bisherigen Vergütungsmodus angestrebt. Diese führt im Ergebnis zu einer weiteren Einkommens-

steigerung der sächsischen Abgeordneten und ruft aus diesem Grund viel Kritik hervor13. 

In der folgenden Analyse soll daher geprüft werden, wie berechtigt diese Kritik ist. Dazu wird zu-

nächst die Struktur und Entwicklung der Ausgaben für den Sächsischen Landtag betrachtet. An-

schließend werden die rechtlichen Grundlagen der Abgeordnetenvergütung im Status quo sowie die 

geplanten Änderungen beschrieben. Da eine simpler Vergleich mit den Abgeordneten anderer Lan-

desparlamente und den Verdiensten regulärer Arbeitnehmer in Sachsen nicht möglich ist, wird ein 

Berechnungsweg gezeigt, wie die Abgeordneteneinkommen als fiktiver Bruttoverdienst vergleichbar 

gemacht werden können. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und bewertet. 
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2. Ausgaben für den Sächsischen Landtag haben sich von der Wirt-
schaftsleistung entkoppelt 

Im Jahr 2019 betrugen die Ausgaben für den Sächsischen Landtag rd. 59 Mio. EUR14. Dabei entfal-

len zwei Fünftel auf Ausgaben für amtierende und ehemalige Abgeordnete. Ein weiteres Drittel wird 

für die Mitarbeiter der Abgeordneten sowie jener des Landtages selbst (z.B. Saaldiener) aufgewen-

det. Berücksichtigt man, dass auch die Ausgaben für Parteien und Fraktionen letztlich für Personal 

ausgegeben werden, handelt es sich bei den Gesamtausgaben für den Sächsischen Landtag fast 

vollständig um Personalausgaben. 

Struktur der Ausgaben des Sächsischen Landtages (Ist 2019, Kap. 01 01) 

 

Die Ausgaben für den Sächsischen Landtag sind im Zeitverlauf stetig gewachsen. Gegenüber dem 

Niveau von 2010 lagen sie 2019 um 30% höher. Nach derzeitigem Regierungsentwurf (RegE) für 

den Doppelhaushalt 2021/22 sollen sie 2022 bei 66,7 Mio. EUR und damit nochmals 13% über dem 

Niveau von 2019 liegen. 
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Entwicklung der Ausgaben des Sächsischen Landtages (Kap. 01 01) 

 

Waren die Ausgaben für den Sächsischen Landtag bis 2014 noch etwa im Gleichschritt mit der 

sächsischen Wirtschaftsleistung gewachsen, haben sich diese seit dem Jahr 2015 voneinander ent-

koppelt. Im Ergebnis werden die Landtagsausgaben 2020 37% über dem Niveau von 2010 liegen, 

während das preisbereinigte sächsische Bruttoinlandsprodukt (BIP) im gleichen Zeitraum nur um 

11% gewachsen ist. Wie der Verlauf in der nachfolgenden Abbildung zeigt, ist dies nicht allein auf 

den Wirtschaftseinbruch infolge der Corona-Pandemie zurückzuführen: Selbst unter der Annahme, 

dass die sächsische Wirtschaft ohne die Pandemie im Jahr 2020 um 1,2% gewachsen wäre15, läge 

der Anstieg der Landtagsausgaben um fast 20%-Punkte – statt nunmehr 26%-Punkte – höher. 

Indexierte Entwicklung der Staatsausgaben und des Bruttoinlandsprodukts in Sachsen 
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Im Bundesländervergleich wendet Sachsen im Verhältnis zu seiner Wirtschaftsleistung wie auch sei-

ner Einwohner deutlich mehr für seinen Landtag auf als andere Flächenstaaten. So werden 

459 EUR je 1 Mio. EUR BIP für den Landtag ausgegeben, womit der Durchschnitt aller Flächenstaa-

ten um 76% übertroffen wird. Bezogen auf die Einwohnerzahl liegen die Ausgaben Sachsens 

(14,51 EUR) um 37% über dem Durchschnitt aller Flächenstaaten (10,62 EUR). Auffällig ist, dass in 

diesen Betrachtungen neben Sachsen vor allem Bundesländer mit einer ähnlich ungünstigen demo-

grafischen Entwicklung (übrige ostdeutsche Bundesländer sowie das Saarland) auf den vorderen 

Plätzen liegen16. Dies legt die Vermutung nahe, dass sich die Schrumpfungsprozesse der Bevölke-

rung (und in der Folge auch des dadurch verringerten Wirtschaftswachstums) nicht in gleicher Weise 

in Verkleinerungen der Landtage widerspiegelten. Dafür spricht auch die Tatsache, dass ebenjene 

Länder die meisten Landtagsabgeordneten relativ zur Bevölkerungszahl aufweisen17. 

Ausgaben Landtage (Stand 2019, Kap. 01 01) relativ zum Bruttoinlandsprodukt (links) und zur 
Einwohnerzahl (rechts) 

  

Anmerkung: Ist-Ausgaben der Landtage,  
Quelle: Haushaltsrechnungen der Länder 2019, Stat. Ämter des Bundes und der Länder, R1B1 Stand 2019, Ber. imreg (2021) 
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3. Die Bausteine der Vergütung sächsischer Landtagsabgeordneter 

Die Vergütung der sächsischen Abgeordneten ergibt sich aus einer Vielzahl einzelner Komponen-

ten. Die beiden zentralen Bausteine sind die Grund- und die Aufwandsentschädigung. Daneben 

existieren Zuschüsse zur Altersvorsorge, zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie weitere Leis-

tungen (z.B. Übergangsgeld nach Ausscheiden aus dem Landtag). Im Folgenden sollen die Be-

standteile der Abgeordnetenvergütung vorgestellt werden um anschließend zu bestimmen, welche 

monatlichen Gesamteinkünfte aus der Abgeordnetentätigkeit folgen. 

3.1. Grundentschädigung 

Die Vergütung der sächsischen Landtagsabgeordneten wird im Abgeordnetengesetz in der aktuell 

gültigen Fassung von 2015 geregelt. Demnach erhalten die Landtagsmitglieder eine monatliche 

Grundentschädigung (sogenannte „Diät“) gem. § 5. Diese ist wie ein regulärer Arbeitnehmerver-

dienst einkommensteuerpflichtig und wird bislang jeweils zum 01.08. eines Jahres mit der Verände-

rungsrate angepasst, die sich aus einem gewichteten Index der Entwicklung: 

 der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer (45%),  

 der preisbereinigten Wirtschaftsleistung (45%),  

 des Eckregelsatzes des Arbeitslosengeldes II (5%) und  

 des Rentenwertes (5%) 

ergibt, wobei stets der Vergleich des Vor- gegenüber des Vorvorjahres maßgeblich ist. Nach der 

letzten Erhöhung im Jahr 2019 betrug die Grundentschädigung 5.943 EUR und bildet damit den ers-

ten zentralen Vergütungsbaustein. 

Das 15. Änderungsgesetz sieht vor, die Grundentschädigung zum 01.04.2022 (ursprünglich ab 

01.11.2021) an das Gehalt eines Richters in der Besoldungsgruppe R2 Stufe 6 anzugleichen und 

fortan jeweils zum 01.04. mit der Veränderungsrate des Nominallohnindexes Sachsen anzupassen. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes würde die Grundentschädigung somit auf 6.237 EUR pro Monat stei-

gen. Begründet wird dies damit, dass die Abgeordneten im gleichen Maße wie ein (gehobener) Rich-

ter unabhängig sein müssten. 

3.2. Zuschuss zur Altersvorsorge bzw. Altersentschädigung 

Neben der Grundentschädigung erhalten die Abgeordneten einen monatlichen Zuschuss zur Alters-

vorsorge in Höhe des maximalen Beitrages für eine freiwillige Mitgliedschaft in der Gesetzlichen 

Rentenversicherung, der sich aus dem jeweiligen Beitragssatz (aktuell 18,6%) und der Beitragsbe-

messungsgrenze (Ost 2021: 6.700 EUR) ergibt und somit aktuell 1.246 EUR pro Monat beträgt. De 

facto bekommen die Abgeordneten damit den Arbeitgeber- und den Arbeitnehmeranteil und werden 
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hier günstiger gestellt, da die Grundentschädigung eigentlich unter der Beitragsbemessungsgrenze 

liegt, wodurch die Abgeordneten mehr Rentenpunkte sammeln können als ein Arbeitnehmer mit 

dem gleichen Verdienst.  

Alternativ zu diesem monatlichen Zuschuss gibt es die Möglichkeit, einen Anspruch auf eine Alters-

entschädigung („Rente“) zu erwerben. Dabei erhalten Abgeordnete, die mindestens zehn Jahre Mit-

glied des Landtages waren, ab dem 67. Lebensjahr je Mitgliedschaftsmonat 0,3% der jeweils aktuel-

len Grundentschädigung. Dieser Wert kann maximal bis auf 70% steigen, was rechnerisch nach 

etwa 19½ Jahren Landtagsmitgliedschaft erreicht wäre und folglich eine dreimalige Wiederwahl er-

forderlich machte. Ab dem 12. Jahr der Landtagsmitgliedschaft, sinkt das Renteneintrittsalter mit je-

dem weiteren Jahr im gleichen Maße. Der frühestmögliche Renteneintritt ist beim 63. Lebensjahr ge-

deckelt (entspricht 15 Jahren Landtagsmitgliedschaft). Die Möglichkeit eines Renteneintritts vor dem 

67. Lebensjahr soll mit dem 15. Änderungsgesetz abgeschafft werden.  

Wenn sich ein Abgeordneter für das Rentenmodell entschieden hat (also auf den monatlichen Zu-

schuss zur Altersvorsorge verzichtet hat), aber nicht die erforderliche Mindestmitgliedschaft von 

zehn Jahren erreicht, hat er einen Anspruch auf eine Versorgungsabfindung gem. § 17. 

3.3. Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung 

Neben der Altersvorsorge erhalten Landtagsabgeordnete auch einen monatlichen Zuschuss zur 

Kranken- und Pflegeversicherung gem. § 21 Abs. 3. Der Zuschuss zur Krankenversicherung beträgt 

die Hälfte des aus eigenen Mitteln zu zahlenden Krankenversicherungsbeitrages ohne Zusatzbei-

träge und ist gedeckelt auf dem Niveau des durchschnittlichen Höchstbetrages der Gesetzlichen 

Krankenversicherung, der sich aus dem jeweiligen Beitragssatz (aktuell 14,6%) und der Beitragsbe-

messungsgrenze (2021: 4.838 EUR) ergibt und somit aktuell 353 EUR (= 50% x 706 EUR) pro Mo-

nat beträgt. Analog ist der Zuschuss zur Pflegeversicherung geregelt, der somit maximal rd. 50 EUR 

pro Monat beträgt18. In Summe betragen beide Zuschüsse somit maximal rd. 400 EUR und entspre-

chen de facto dem Arbeitgeberanteil bei einem regulären Arbeitnehmer. Alternativ zum Zuschuss 

zur Kranken- und Pflegeversicherung können sich Landtagsabgeordnete für einen beihilferechtli-

chen Zuschuss gem. § 21 Abs. 1+2 entscheiden. Dieser entspricht den Regelungen für Zuschüsse 

zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung für Landesbeamte. 

3.4. Aufwandsentschädigung 

Neben der Grundentschädigung ist die Aufwandsentschädigung gem. § 6 der zweite zentrale Bau-

stein der Abgeordnetenvergütung. Diese ist steuerfrei und soll die Ausgaben für Fahrten und Über-

nachtungskosten sowie Abgeordnetenbüros einschl. Bürokosten, Porto, Telefon abdecken. Sie wird 

als Pauschale gezahlt, d.h. es sind keine Nachweise erforderlich. Die Aufwandsentschädigung wird 
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jeweils zum 01.04. des Jahres mit der Veränderungsrate des Verbraucherpreisindexes in Sachsen 

angepasst und ist abhängig von der Entfernung des Hauptwohnsitzes zum Sitz des Landtages 

(Dresden). 2021 liegt die Aufwandsentschädigung bei: 

 Hauptwohnsitz Dresden: 3.357,24 EUR 

 < 50 km:   3,898,05 EUR 

 51-100 km:   4.143,27 EUR 

 >100 km:   4.389,59 EUR. 

3.5. Übergangsgeld 

Nach dem Ausscheiden aus dem Landtag erhalten ehemalige Abgeordnete ein Übergangsgeld gem. 

§ 12. Dieses entspricht der Summe aus Grundentschädigung und Zuschuss zur Kranken- und Pfle-

geversicherung. Je Jahr Landtagsmitgliedschaft entsteht ein Anspruch auf einen Monat Übergangs-

geld (max. 18 Monate). Obwohl das Übergangsgeld laut Gesetz der Abdeckung fortlaufender man-

datsbedingter Kosten und der Unterstützung bei der Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit dienen 

soll, werden Abgeordnete, die nach ihrem Ausscheiden über dem gesetzlichen Renteneintrittsalter 

liegen oder altersvorsorgeberechtigt sind, nicht explizit ausgeschlossen. Durch die geplanten Ände-

rungen bei der Grundentschädigung würde sich damit auch das Übergangsgeld entsprechend erhö-

hen. 

3.6. Zusätzliche Leistungen 

Neben den monatlichen Vergütungen für Abgeordnete gewährt der Freistaat diesen auf Nachweis 

zusätzliche Leistungen. Diese umfassen: 

 Zuschuss für die Einrichtung eines Abgeordnetenbüros: Dieser wird einmalig beim Er-

werb der Landtagsmitgliedschaft gewährt. Die Höhe wird jährlich mit der Veränderungsrate 

der Verbraucherpreise in Sachsen angepasst und beträgt aktuell rd. 5.400 EUR. Die geplan-

ten Regelungen sehen vor, diesen auf 9.000 EUR zu erhöhen, was mit präventiven Maßnah-

men zum Schutz vor Beschädigungen und Renovierungen begründet wird. 

 Erstattung der Aufwendungen für Mitarbeiter: Nach aktueller Gesetzeslage bekommen 

die Abgeordneten die Ausgaben für persönliche Mitarbeiter erstattet. Die monatliche Höchst-

grenze liegt dabei bei dem 1,5-Fachen des monatlichen Bruttoentgelts eines Beschäftigten 

der Entgeltgruppe 11, Stufe 3 im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder (TV-L), 

was aktuell 6.097 EUR (= 150% x 4.064 EUR) pro Monat entspricht. Dabei bleibt es dem Ab-

geordneten überlassen, wie viele Personen er mit diesem Budget beschäftigt (denkbar wä-

ren bspw. drei halbe Stellen in der entsprechenden Entgeltgruppe). Das 15. Änderungsge-

setz sieht vor, das Mitarbeiterbudget auf das 2-Fache der Entgeltgruppe zu erhöhen, was 
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aktuell 8.128 EUR pro Monat entspräche. Dies wird damit begründet, dass der Sächsische 

Landtag keinen Wissenschaftlichen Dienst vorhält, was zu höherem Recherche- und Analy-

seaufwand bei den Mitarbeitern führe. 

 Freifahrtberechtigung: Gem. § 10 besteht das Recht auf kostenlose Nutzung der Eisen-

bahn innerhalb Sachsens und auf Antrag für die Strecke nach Berlin. 

 Zusätzliche Dienstreisekostenerstattung: Gem. § 11 erhalten die Abgeordneten eine Rei-

sekostenvergütung analog der Reisekostenvergütung bei sächsischen Beamten und Rich-

tern bei Dienstreisen für: 

o den Landtag  

o einen Ausschuss (Genehmigung durch LT-Präsident) 

o Mehrtägige Sitzungen: 

o des Deutschen Bundestages, des EU-Parlaments oder der EU-Kommission 

o Fraktionssitzungen außerhalb Dresdens 

o LT-Sitzungen außerhalb der Plenarwochen 

o zusätzliche Sitzungen der Ständigen Ausschüsse. 

3.7. Zusammenfassung 

Im Jahr 2020 erhielten sächsische Abgeordnete 5.943 EUR als Grundentschädigung sowie 

1.590 EUR an Zuschüssen zur Altersvorsorge und zur Kranken- und Pflegeversicherung. Zusätzlich 

erhielten sie in Abhängigkeit vom Wohnort zwischen 3.331 und 4.355 EUR als Aufwandsentschädi-

gung. Aufgrund der automatischen Anpassungen bei den Zuschüssen (bundesweite Steigerung des 

Rentenwerts und der Beitragsbemessungsgrenzen zu den Sozialversicherungen) und bei der Auf-

wandsentschädigung (Verbraucherpreisindex Sachsen) betrug die Höhe der Zuschüsse zum 

01.04.2021 bereits rd. 1.646 EUR und lag die Aufwandsentschädigung zwischen 3.357 und 

4.390 EUR. Mit den geplanten Änderungen des Abgeordnetengesetzes läge die Grundentschädi-

gung ab 01.04.2022 bei 6.237 EUR pro Monat.  
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Überblick der monatlichen Abgeordnetenvergütung im aktuellen Modus und mit den geplan-
ten Änderungen (ab 01.04.2022) 

 

Addiert man die vorgestellten Vergütungsbausteine erhielten die sächsischen Abgeordneten seit 

dem 01.04.2020 zwischen 10.900 und 11.900 EUR pro Monat19. Durch die automatischen Anpas-

sungen liegt der Gesamtbetrag seit dem 01.04.2021 bereits zwischen 10.900 und 12.000 EUR pro 

Monat. Berücksichtigt man zusätzlich die maximale Erstattung der Aufwendungen für Mitarbeiter, 

liegen die monatlichen Ausgaben je Abgeordneten derzeit sogar zwischen 17.000 und 18.100 EUR. 

Durch die im 15. Änderungsgesetz geplanten Anpassungen würde sich die monatliche Vergütung 

der Abgeordneten auf 11.200 bis 12.300 EUR erhöhen. Infolge des gestiegenen Erstattungsbudgets 

für Mitarbeiter lägen die monatlichen Ausgaben je Abgeordneten dann zwischen 19.400 und 20.400 

EUR. Dies bedeutete einen monatlichen Ausgabezuwachs von 14% (min. Aufwandsentschädigung) 

bzw. 13% (max. Aufwandsentschädigung). 
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Schematische Darstellung der geplanten Vergütung für Abgeordnete und zusätzlicher Leis-
tungen für Abgeordnetenarbeit ab 01.04.2022 

 

4. Transparenz verbessern: Die Berechnung eines fiktiven Bruttover-
dienstes sächsischer Abgeordneter 

Durch die Vermengung steuerpflichtiger (Grundentschädigung) und steuerfreier Vergütungsbestand-

teile (Aufwandsentschädigung) ist ein Vergleich der Einkommen sächsischer Abgeordneter mit de-

nen anderer Bundesländer wie auch denen sächsischer Arbeitnehmer nicht ohne weiteres möglich. 

Daher wird im Folgenden zunächst ein Berechnungsweg aufgezeigt, um die Vergütung der Abgeord-

neten in einen fiktiven Bruttoverdienst umzuwandeln, der vergleichbar mit regulären Arbeitneh-

merverdiensten ist. Hierfür sind zwei Fragen zu beantworten: 

1. Wie viel verdient ein sächsischer Abgeordneter nach Steuern? 

Ausgangspunkt sind die Grundentschädigung und die Hälfte des Zuschusses zur Altersvorsorge 

(De-facto-Arbeitnehmeranteil, der auch bei regulären Arbeitnehmern als Bruttoverdienst auf der 

Lohn-/Gehaltsabrechnung erscheint). Hiervon werden die fällige Lohnsteuer, die Kirchensteuer20 

und der Solidaritätszuschlag abgezogen, um den einkommensteuerpflichtigen (ESt-pflichtig) Nach-

Steuer-Bruttoverdienst zu ermitteln. Hierauf wird nun die steuerfreie Aufwandsentschädigung ad-

diert, um den gesamten Bruttoverdienst nach Steuern zu ermitteln.  

2. Wie viel müsste ein regulärer Arbeitnehmer verdienen, um den gleichen Nach-Steuer-Brutto-

verdienst zu erzielen? 
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Im zweiten Schritt wird der Bruttoverdienst eines regulären Arbeitnehmers in Sachsen ermittelt, mit 

dem man unter Berücksichtigung der fälligen Lohn- und Kirchensteuer sowie des Solidaritätszu-

schlage zu dem Nach-Steuer-Bruttoverdienst gelangt, der dem gesamten Bruttoverdienst eines Ab-

geordneten nach Steuern entspricht. Aufgrund der größeren Bemessungsgrundlage21 und des pro-

gressiven Steuertarifs22 ist bereits vorab klar, dass ein regulärer Arbeitnehmer überproportional viel 

verdienen muss, um den gleichen Nach-Steuer-Bruttoverdienst zu erreichen. 

Schematische Darstellung zur Ermittlung eines fiktiven Bruttoverdienstes sächsischer Abge-
ordneter 

 

Da die Steuerlast im deutschen Steuerrecht von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, wird im 

Folgenden stets mit zwei typischen Szenarien gerechnet, wonach der Abgeordnete: 

a) Alleinstehend und ohne Kinder (Steuerklasse I, keine Kinderfreibeträge) oder 

b) Verheiratet mit zwei Kindern (Steuerklasse III, zwei Kinderfreibeträge) lebt. 

Wie das Rechenbeispiel zeigt, hätte ein regulärer Arbeitnehmer 2020 zwischen 174.000 EUR (b) 

und 179.000 EUR (a) verdienen müssen, um den gleiche Nach-Steuer-Bruttojahresverdienst wie ein 

sächsischer Abgeordneter zu erzielen. Dabei ist zu beachten, dass die ermittelte Steuerlast zweiein-

halb (a) bis dreieinhalb (b) mal so hoch liegt wie bei einem Abgeordneten. 
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Ermittlung des fiktiven Bruttojahresverdienstes eines sächsischen Abgeordneten 2020 

 

Zwar lässt sich an der Beispielrechnung kritisieren, dass mit der Aufwandsentschädigung in vielen 

Fällen auch tatsächlich entstandene Ausgaben, bspw. für die Miete von Bürgerbüros oder dort ange-

stellte Sekretariatskräfte, beglichen werden, oder dass ein bestimmter Teil der Vergütung zur Finan-

zierung der eigenen Partei oder der eigenen Fraktion abgegeben wird. Doch sind dies freiwillige 

Ausgaben, die der Abgeordnete nach eigener Einwilligung leistet, über die er auch keinerlei Rechen-

schaft ablegen muss und die insofern hier keine Berücksichtigung finden können23. Denn Verdienst-

vergleiche müssen aufgrund der starken Individualität der Steuerpflichtigen zwingend auf Basis von 

Brutto- und nicht von Nettoverdiensten erfolgen.  

5. Stellung sächsischer Abgeordneter im Vergleich 

5.1. Landesparlamente 

Betrachtet man ausschließlich die Grundentschädigung, lagen sächsische Abgeordnete 2020 tat-

sächlich eher am unteren Rand der Verteilung der Bundesländer. Auch mit den geplanten Anpas-

sungen, wonach diese ab 01.04.2022 monatlich 6.237 EUR betragen soll, läge Sachsen an viertletz-

ter Stelle. Dabei ist hier zu beachten, dass es sich bei der Hamburger Bürgerschaft um ein Teilzeit-

parlament handelt, d.h. dass die dortige Grundentschädigung auf die in anderen Bundesländern üb-

lichen Vollzeitparlamente hochgerechnet werden müsste, was jedoch an der Platzierung Sachsens 

nichts änderte24. 



 

 

 

 

14 

 

Monatliche Grundentschädigungen Landtagsabgeordnete im Bundesländervergleich 2020 

  

Wie im vorherigen Kapitel gezeigt wurde, greift eine ausschließliche Betrachtung der Grundentschä-

digung für einen Vergleich jedoch zu kurz, denn die Aufwandsentschädigung macht – insbesondere 

in Sachsen – einen erheblichen Anteil an der Gesamtvergütung aus. Darum müssen mit Ausnahme 

der Bundesländer, in denen es keine steuerfreie Aufwandsentschädigung gibt (Brandenburg, Bre-

men, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein), die fiktiven Arbeitnehmerverdienste entspre-

chend der o.g. Methodik ermittelt werden, um einen aussagekräftigen Vergleich anzustellen.  

Durch die auch im Bundeländervergleich sehr hohe Aufwandsentschädigung springt Sachsen vom 

unteren ins Spitzenfeld bei der Verteilung. Nur im Freistaat Bayern und in Baden-Württemberg, wo 

jedoch auch die Wirtschaftsleistung je Einwohner jeweils beim 1,5-Fachen Sachsens liegt25, können 

Abgeordnete unter Berücksichtigung der minimalen Aufwandsentschädigung noch höhere Einkom-

men aus ihrer Landtagstätigkeit erzielen als in Sachsen. Wenn jedoch die maximale Aufwandsent-

schädigung berücksichtigt wird, lassen die sächsischen Abgeordnetenvergütungen aber auch jene 

Baden-Württembergs noch hinter sich. 

Im Vergleich zum etwa gleich großen Rheinland-Pfalz liegt der fiktive Arbeitnehmerverdienst dage-

gen um mehr als 40.000 EUR (>25%) unter dem sächsischen Vergleichswert, obwohl auch dort die 

Wirtschaftsleistung je Einwohner 12% über dem Niveau Sachsens liegt. Auffällig ist zudem, dass die 

Aufwandsentschädigung in keinem Bundesland so stark nach der Entfernung zwischen Sitz des 

Landtages und Wohnort des Abgeordneten differenziert wird, wie in Sachsen. Dies ist der Fall, ob-

wohl die Distanzen im relativ kleinen Freistaat im Durchschnitt wesentlich geringer sind als bspw. in 
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den flächenmäßig großen Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nord-

rhein-Westfalen, die keine derartige Differenzierung kennen. 

Landtagsabgeordnetenvergütungen im Bundesländervergleich (Aufwandsentschädigung als 
fiktive Arbeitnehmerverdienste) 2020 

 

5.2. Sächsische Arbeitnehmer 

Beim Vergleich der jährlichen Vergütung sächsischer Abgeordneter mit den Bruttojahresverdiens-

ten26 (inkl. Sonderzahlungen) von sächsischen Arbeitnehmern fällt auf, dass sich allein die Grun-

dentschädigung mit rd. 80.000 EUR in einem Bereich bewegt, den auch andere Beschäftigte in Lei-

tungspositionen der privaten Wirtschaft mit Personalverantwortung für z.T. mehrere Dutzend oder 

sogar Hunderte Mitarbeiter (z.B. Geschäftsführer eines mittelständischen Maschinenbaubetriebes) 

oder auch Leitende Angestellte in gehobenen Positionen des Öffentlichen Dienstes erreichen. Die 

Verdienste von Personen, von deren Tätigkeit die Sicherheit, die Gesundheit oder sogar das Leben 

anderer Menschen abhängt (Chefarzt, Pilot) werden jedoch damit nicht erreicht.27 

Dies ändert sich jedoch, wenn neben der steuerpflichtigen Grund- auch der fiktive Bruttoverdienst 

der steuerfreien Aufwandsentschädigung berücksichtigt wird. Dann springen die sächsischen Abge-

ordneten mit weitem Abstand an die Spitze. Ihre Gehälter übertreffen dann selbst jene von Chefärz-

ten und Piloten um rd. 35% (minimale Aufwandsentschädigung) bzw. rd. 60% (maximale Aufwands-

entschädigung). 

62.000   

66.000   

106.000   

106.000   

114.000   

116.000   

118.000   

118.000   

120.000   

126.000   

126.000   

132.000   

134.000   

162.000   

174.000   

183.000   

0 50.000 100.000 150.000 200.000

HH

HB

MV

SL

BB

NI

HE

SH

TH

NW

ST

RP

BE

BW

SN

BY

EUR p. a.

Grundentschädigung 2020

Zuschlag fiktives Bruttogehalt:

min. Aufwandsentschädigung

max. Aufwandsentschädigung

Anm.: fiktives Bruttogehalt unter Berücksichtigung von ESt, Solidaritätszuschlag und KirchenSt, LStKl 3, 2 Kinder; Quelle: Landesabgeordnetengesetze; Ber. imreg (2021)



 

 

 

 

16 

 

Fiktiver Bruttoverdienst von Landtagsabgeordneten im Vergleich zu Bruttojahresverdiensten 
(inkl. Sonderzahlungen) sächsischer Arbeitnehmer 2020 

  

6. Bewertung der geplanten Änderungen 

Ausgaben für den Landtag entkoppeln sich von der Wirtschaftsentwicklung 

Obwohl der Sächsische Landtag im Bundesvergleich zwar durchschnittlich groß ist, ist er bezogen 

auf die Einwohnerzahl und Wirtschaftsleistung des Freistaats überdurchschnittlich stark besetzt und 

kostenintensiv. Dabei haben sich die Ausgaben für den Landtag seit dem Jahr 2015 von der Ent-

wicklung der Wirtschaftsleistung entkoppelt. In der Folge liegt der Ausgabenzuwachs zwischen 2010 

und 2020 um 26%-Punkte über dem des BIP. Die Kosten je Landtagsabgeordneten fallen in Sach-

sen im Ländervergleich insgesamt durchschnittlich aus, wobei sächsische Abgeordnete über eine 

weit überdurchschnittliche pauschale und steuerfreie Aufwandsentschädigung und ein höheres zu-

sätzliches Budget für Mitarbeiter verfügen. 

Mit den geplanten Änderungen ist ein weiterer, erheblicher Schub der Ausgaben absehbar. So soll 

die Grundentschädigung um rd. 5% steigen, was gemeinsam mit der turnusmäßigen Erhöhung der 

Aufwandsentschädigung bereits zu Ausgabensteigerungen von rd. einer halben Million Euro führen 

würde. Die Entwicklung der Ausgaben für den Landtag kann sich jedoch nicht dauerhaft von der all-

gemeinen Wirtschaftsentwicklung abkoppeln, da in der Privatwirtschaft die Steuern und Abgaben 

generiert werden, von denen die öffentliche Hand und damit auch der Sächsische Landtag finanziert 
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wird. Dies gilt umso mehr, als dass der Anteil der externen Zuweisungen an den sächsischen 

Staatshaushalt in den nächsten Jahren weiter abnehmen wird. Damit muss sich der Freistaat zuneh-

mend aus eigener Kraft finanzieren.28 

 

Abgeordnetenvergütung im Spitzenfeld bei verbesserungsfähiger Transparenz 

Gegenüber Personen, mit ebenfalls hoher Verantwortung und hohem Arbeitspensum, sind die Ein-

kommen von sächsischen Abgeordneten bereits jetzt vergleichsweise hoch. Dies resultiert haupt-

sächlich aus der steuerfreien Aufwandsentschädigung, die einerseits pauschal sowie andererseits 

zusätzlich zu den Diäten, den Personalkosten für Mitarbeiter und Reisekosten gewährt wird. Ein we-

sentlicher Kritikpunkt der Abgeordnetenvergütung ist dabei die derzeit herrschende Intransparenz. 

Wie die Analyse zeigt, ist es nur schwierig möglich, die Abgeordnetenvergütung zwischen Bundes-

ländern und mit regulären Arbeitnehmerverdiensten vergleichbar zu machen. Die steuerfreie Auf-

wandsentschädigung sollte daher abgeschafft und Abgeordnete möglichst vollständig in Form der 

steuerpflichtigen Grundentschädigung vergütet werden, wie dies u.a. in Brandenburg oder Nord-

rhein-Westfalen der Fall ist. Denn eine transparente Gestaltung wäre demokratieförderlicher und da-

her anzuraten. Wenn dem bspw. das weitere Argument entgegensteht, dass die Abgeordneten mit 

ihrer Vergütung zum Teil ihre Parteien und Fraktionen finanzieren, gehört an diesem Punkt auch die 

Parteienfinanzierung auf den Prüfstand. Denn es muss für die Steuerzahler klar ersichtlich werden, 

wie hoch die originären Kosten der Abgeordnetenarbeit und jene für die Parteienlandschaft sind. 

 

Geplante Anpassungen führen zu neuen Problemen und Inkonsistenzen 

Im aktuellen Modus führt die geplante Anhebung der Grundentschädigung zu einer weiteren Vergrö-

ßerung des Ungleichgewichts zwischen der Vergütung von Abgeordneten und den Verdiensten re-

gulärer Arbeitnehmer in verantwortungsvollen Positionen – wenngleich dieses Ungleichgewicht wie 

oben gezeigt vor allem auf die Aufwandsentschädigung zurückzuführen ist. Die der Erhöhung zu-

grundeliegende Argumentation, ein Abgeordneter müsse im gleichen Maße unabhängig sein wie ein 

Richter und deshalb entsprechend vergütet werden, überzeugt nur teilweise.  

Denn obwohl es verfassungsrechtlich begründbar ist, dass ein Abgeordneter durch seine Tätigkeit 

im Landtag finanziell unabhängig sein muss, stellt sich die Frage, warum hierfür eine Kopplung an 

das Gehalt eines herausgehobenen Richters (an Oberen Gerichten oder mit Aufsichts-/Vizefunktion) 

mit mehrjähriger Berufserfahrung und nicht bspw. eines Amtsrichters in der Eingangsstufe nötig ist. 

Umso drängender stellt sich diese Frage, als dass ein Richter keine steuerfreien Zusatzvergütungen 

wie ein Abgeordneter erhält. Wenn ein Abgeordneter in Sachsen aufgrund der steuerfreien Auf-
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wandsentschädigung aber de facto das Vergütungsniveau eines Gerichtspräsidenten oder eines Ge-

neralstaatsanwaltes erhält (Besoldungsgruppe R6-R8), sollte dies auch entsprechend transparent 

gemacht werden.  

Überblick zu Richtergehältern in Sachsen  

 

Die geplanten Änderungen beim Vergütungsmodus erzeugen absehbar neue Inkonsistenzen. Denn 

zunächst soll die Grundentschädigung auf dem Niveau eines bestimmten Richtergehalts festgelegt 

und anschließend mit der Entwicklung des Nominallohnindexes gekoppelt werden. Im Falle, dass 

die Nominallöhne langsamer steigen als die Beamtenbesoldung wird es daher mit der aktuellen Be-

gründung mit zuverlässiger Regelmäßigkeit zu Ausgabensprüngen kommen, wenn sichergestellt 

werden soll, dass der Abstand zum Gehalt des (herausgehobenen) Richters nicht zu groß werden 

darf. Daher sollten – wenn eine Kopplung an das Gehalt eines Richters angestrebt wird – anschlie-

ßend auch die ausgehandelten Steigerungen für diese Berufsgruppe nachvollzogen werden. 

Positive Aspekte der geplanten Änderungen sind die Abschaffung des vorzeitigen Renteneintritts 

(vor dem 67. Lebensjahr) sowie die Vereinheitlichung des Anpassungszeitpunktes von Grund- und 

Aufwandsentschädigung, wenngleich der 01.01. des Jahres eine noch höhere Transparenz bedeu-

tete hätte als der 01.04.  

 

Neuer Vergütungsmodus verhindert Senkung der Grundentschädigung 

Sachsen erlebte im Jahr 2020 infolge der Corona-Pandemie die schwerste Wirtschaftskrise seit der 

Wiedervereinigung. Viele Branchen wie das Gastgewerbe und der stationäre Einzelhandel sind wei-

terhin von Schließungen betroffen. Die Arbeitnehmerverdienste stagnieren und die Arbeitslosigkeit 
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steigt. Beim bisherigen Modus hätte die Grundentschädigung 2020 um 2,2% steigen und 2021 in-

folge des kräftigen Rückgangs des preisbereinigten BIP in Sachsen im Vorjahr um 1,3% sinken 

müssen. Somit wird deutlich, dass die Nullrunden 2020 und 2021 im Vergleich zu diesen Varianten 

eher von symbolischer Bedeutung waren. Dagegen hätte die Grundentschädigung bei einer Kopp-

lung mit dem Nominallohnindex in jedem Falle höher gelegen als derzeit.  

Durch die geplanten Änderungen wird die Grundentschädigung im Jahr 2022 einen deutlichen 

Sprung nach oben machen und am oberen Ende aller dargestellten Varianten liegen, insbesondere, 

wenn berücksichtigt wird, dass der bislang diskutierte Wert (6.237 EUR) mit der neuen Besol-

dungstabelle weiter steigen wird29. Letztendlich werden die Abgeordneten so gestellt, als hätten sie 

die Nullrunden 2020 und 2021 nicht vollzogen und die Grundentschädigung stattdessen mit der we-

sentlich dynamischeren Entwicklung des Nominallohnindexes gekoppelt, die auch in den nächsten 

Jahren anhalten dürfte30. Berücksichtigt man, dass die Besoldungstabellen infolge der im Herbst 

2021 anstehenden Tarifverhandlungen nochmals angehoben werden dürften, wird die tatsächliche 

Vergütung sogar noch höher liegen als hier prognostiziert. 

Mögliche Varianten der Entwicklung der Grundentschädigung  

 

In Kombination mit den geplanten Budgeterhöhungen für Mitarbeiter und die Büroausstattung ver-

stärkt sich angesichts der Rahmenbedingungen der Wirtschaftskrise der Eindruck einer privilegierten 

Lage sächsischer Abgeordneter. Dies kann zu einem Akzeptanzverlust für das System der reprä-

sentativen Demokratie führen, den es zu verhindern gilt. 
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Keine pauschale Erhöhung des Mitarbeiterbudgets 

Das 15. Änderungsgesetz sieht neben den Änderungen der Abgeordnetenvergütung eine Aufsto-

ckung des Budgets für persönliche Mitarbeiter der Abgeordneten vor. Dies wird damit begründet, 

dass der Sächsische Landtag im Gegensatz zu anderen Landesparlamenten nicht über einen Wis-

senschaftlichen Dienst verfügt. Dadurch würde ein größerer Recherche- und Analyseaufwand für die 

Mitarbeiter der Abgeordneten entstehen. 

Doch bevor hier blindlings Budgets erhöht werden, sollte zunächst im Rahmen einer wissenschaftli-

chen Evaluation geklärt werden, welcher Weg sich als effizient herausstellt. Dies könnte dadurch er-

folgen, dass man im Rahmen einer Kosten-(Nutzen-)Rechnung die Tätigkeit eines Wissenschaftli-

chen Dienstes derjenigen der persönlichen Mitarbeiter der Abgeordneten gegenüberstellt. Aufgrund 

zu erwartender Skaleneffekte liegt dabei die Vermutung nahe, dass eine zentrale Instanz die not-

wendigen Informationsgrundlagen für Abgeordnete effizienter bereitstellen kann als eine Vielzahl 

persönlicher Mitarbeiter. Ein weiterer positiver Effekt wäre eine gemeinsame Daten- und Analy-

segrundlage, auf der die Diskussion der Abgeordneten untereinander erfolgen würde.  

 

Fazit: Grundlegende Neuordnung der Abgeordnetenvergütung notwendig 

Als wichtigstes Verfassungsorgan und zentrale Volksvertretung auf Landesebene empfiehlt sich ein 

Moratorium hinsichtlich weiterer Kostensteigerungen sowie mit Ende der Wirtschaftskrise eine trans-

parentere Gestaltung der Einkommensregelungen und Einkommensanpassungen, welche die Unab-

hängigkeit der Abgeordneten stärkt, aber gleichzeitig privilegierte Regelungen vermeidet. Dazu ist 

es notwendig, die pauschale, steuerfreie Aufwandsentschädigung abzuschaffen. Neben einer ange-

messenen Grundentschädigung, die die Unabhängigkeit der Abgeordneten unter Berücksichtigung 

der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Freistaates sicherstellt, darf es weitere Kostenerstattun-

gen nur auf Nachweis geben. Begrüßenswert sind dagegen die Abschaffung des vorzeitigen Ren-

teneintritts sowie die Vereinheitlichung des Anpassungszeitpunktes der Grund- und der Aufwands-

entschädigung. 

  

Dresden, Mai 2021  
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1  Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Mrz 2021): Reihe 1, Band 1, Tab. 6.1. 

2  Vgl. Statistisches Landesamt Sachsen (2021): Jahresbericht der Betriebe des Bergbaus und des Verarbeitenden 
Gewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten für das Jahr 2020. Veröffentlichung des Statistisches Berichts E I 3 – 
j/20 voraussichtlich im August 2021. 

3  Vgl. Statistisches Bundesamt. Wird das Statistisches Bundesamt ohne nähere Bezeichnung als Quelle 
angegeben, wird im Folgenden darunter auf die Datenbank GENESIS-Online Bezug genommen. 

4  Vgl. Bundesagentur für Arbeit: Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen (WZ 2008) (Monatszahlen), Ausgabe Apr 
2021. 

5  Vgl. Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt nach Rechtskreisen, Ausgabe Apr 2021. 

6  Vgl. Bundesagentur für Arbeit: Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen (WZ 2008) (Zeitreihe Quartalszahlen), 
Ausgabe Sep 2020. 

7  Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Mrz 2021): Reihe 1, Band 2, Tab. 1.1. 

8  Vgl. Statistisches Bundesamt: Wirtschaftliche Entwicklung 2020, Fachgespräch zur BIP-Pressekonferenz vom 
14.01.2021. 

9  Abgeordnetengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Juli 2000 (SächsGVBl. S. 326), das zuletzt 
durch Artikel 21 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349) geändert worden ist. 

10  Die neuerliche Verschiebung der für den 01.11.2021 geplanten Anhebung der Grundentschädigung auf den 
01.04.2022 gab die Regierungskoalition am 05.05.2021 bekannt. Vgl. „Koalitionsfraktionen für weitere Nullrunden 
bei den Diäten“, Pressemitteilung der CDU-Fraktion im Sächsichen Landtag vom 05.05.2021. 

11  Sachsen: Diätenerhöhung für Landtagsabgeordnete liegt auf Eis, ntv, 07.04.2020. 

12  Gesetzentwurf der Fraktionen CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD „Fünfzehntes Gesetz zur Änderung des 
Abgeordnetengesetzes“, Drucksache 7/1891, in der vom Ausschuss für Verfassung und Recht, Demokratie, 
Europa und Gleichstellung beschlossenen Fassung, 04.12.2020. 

13  Eine diesbezügliche Petition zur Verhinderung der Diätenerhöhung wurde bereits von rund 15.000 Personen 
unterzeichnet (Stand 18.05.2021). Vgl. https://www.openpetition.de/petition/online/nein-zur-diaetenerhoehung-im-
saechsischen-landtag#petition-main.  

14  Aktuellstes Jahr, für das Ist-Ausgaben vorliegen. Vgl. Staatsministerium für Finanzen: Haushaltsrechnungen 
2019, Band 1. 

15  Dies entspricht der Wachstumsprognose des ifo Dresden für Sachsen für das Jahr 2020 vom Dezember 2019. 
Vgl. ifo Dresden: Ostdeutsche Wirtschaft: Rezession abgesagt, Risiken bleiben, Dezember 2019. 

16  Die ostdeutschen Bundesländer (ohne Berlin) haben seit 1992 rd. 16% und das Saarland rd. 9% ihrer Einwohner 
verloren. Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Mrz. 2021): Reihe 1, Band 1, Tab. 13. 

17  Während im Durchschnitt aller Flächenstaaten 20 Abgeordnete auf 1 Mio. Einwohner kommen, sind es in 
Sachsen 29. Die übrigen ostdeutschen Bundesländer liegen noch darüber. An der Spitze ist das Saarland mit 52 
Abgeordneten (Hochrechnung, da das Bundesland nur 51 Abgeordnete, jedoch nur 985 Tsd. Einwohner hat).  

18  Der Beitragssatz eines Arbeitnehmers in Sachsen beträgt 2,025%. Die Beitragsbemessungsgrenze ist identisch 
mit jener der Gesetzlichen Krankenversicherung (4.838 EUR). Somit ergibt sich: 50% x 2,025% x 4.838 EUR = 
48,98 EUR. 
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19  Alle summierten Werte sind auf ganze Hundert Euro gerundet. 

20  Durch den Einbezug der Kirchensteuer werden die Abgeordneten in der Modellrechnung sogar finanziell 
schlechter gestellt als es bei konfessionslosen in der Realität der Fall ist. 

21  Im Gegensatz zum Abgeordneten muss ein regulärer Arbeitnehmer abgesehen von bestimmten Freibeträgen 
(Grundfreibetrag und ggf. Kinderfreibeträge) sämtliches Einkommen versteuern. 

22  Ein progressiver Steuertarif, wie er im er im Einkommensteuergesetz (EStG) geregelt ist, bedeutet, dass der 
Steuersatz mit steigender Bemessungsgrundlage (höherem Einkommen) zunimmt. D.h. dass mit steigendem 
Einkommen nicht nur absolut sondern auch relativ ein immer größerer Teil des Einkommens an den Staat fließt. 

23  Das gleiche Argument trifft auf Spenden zu, die von bestimmten Abgeordneten bei der Darstellung ihrer 
Einkommenssituation angeführt werden. Dies ist jedoch unzulässig, da diese Zahlungen freiwilliger Natur sind, 
oftmals ideologischen Überzeugungen folgen und zudem an anderer Stelle steuermindernd wirken. Vgl. hierzu 
bspw.: 

 Marco Böhme (DIE LINKE): https://marco.linxxnet.de/index.php/diaetentransparenz 

 Lucie Hammecke (Bündnis 90/Die Grünen): https://luciehammecke.de/transparenz  

 Juliane Nagel (DIE LINKE): https://www.jule-nagel.de/transparenz.   

24  Unter der Annahme, dass die Arbeitszeit der Hamburger Abgeordneten 50% einer Vollzeittätigkeit umfasst, würde 
die vergleichbare Grundentschädigung folglich doppelt so hoch und damit bei 5.814 EUR pro Monat liegen. 

25  Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Mrz. 2021): Reihe 1, Band 1, Tab. 3.3. 

26  Die Bruttojahresverdienste (inkl. Sonderzahlungen) sind der Vierteljährlichen Verdiensterhebung der Statistischen 
Ämter für das Jahr 2020 entnommen (vgl. Statistisches Bundesamt (2021): Fachserie 16, Reihe 2.3 sowie 
Statistisches Landesamt Sachsen (2021): N I 6 – j/20). 

 Zur Ermittlung wird eine repräsentative Stichprobe unter Betrieben ab 10 Beschäftigten durchgeführt. Neben 
monatlichen Bruttoverdiensten und Sonderzahlungen wird auch die bezahlte Wochenarbeitszeit abgefragt. Die 
Ergebnisse erlauben eine Auswertung nach Region (bis auf Kreiseben), Branche (WZ 2008), Arbeitszeit 
(Geringfügig, Teilzeit, Vollzeit) Geschlecht und Leistungsgruppe (Qualifikationsniveau der Beschäftigten).  

27  Zur besseren Veranschaulichung wurden die Verdienstangaben, die für Leistungsgruppen in bestimmten 
Wirtschaftszweigen (WZ) vorliegen, mit typischen Berufsbilder dieser Leistungsgruppen gleichgesetzt: 

 WZ Q86.1 (Krankenhäuser), Leitende Angestellte    „Ober-/Chefarzt“  

 WZ H51 (Luftfahrt), Leitende Angestellte     „Pilot“ 

 WZ G-N (Private Dienstleistungen), Leitende Angestellte   „Ltd. Angestellte Priv. DL“ 

 WZ B-F (Produzierendes Gewerbe), Leitende Angestellte   „GF Produzierendes Gewerbe“ 

 WZ O-S (Öffentliche Dienstleistungen), Leitende Angestellte  „Ltd. Angestellte Öff. DL“ 

 WZ 28 (Maschinenbau, 50-249 MA), Leitende Angestellte   „GF mittelständ. Maschinenbauer“ 

 WZ 24+25 (Metallverarbeitung, <50 MA), Leitende Angestellte  „Handwerksmeister“ 

 WZ J58.2 (Software), Akademisch Qualifizierte    „Softwareentwickler“ 

 WZ O-S (Öffentliche Dienstleistungen), Akademisch Qualifizierte  „Referent Öffentlicher Dienst“ 

 WZ Q86.1 (Krankenhäuser), Akademisch Qualifizierte   „Assistenzarzt“ 

 WZ G-N (Private Dienstleistungen), Akademisch Qualifizierte  „Hochschulabsolvent Priv. DL“ 

 WZ B-F (Produzierendes Gewerbe), Akademisch Qualifizierte  „Techniker/Meister“ 

 WZ I55.1 (Hotels, Gasthöfe, Pensionen), Leitende Angestellte  „Hoteldirektor“ 

28  Vgl. imreg (2021): Analyse des Regierungsentwurfs zum neuen sächsischen Doppelhaushalt 2021/2022 im 
Spiegel der Bewertung durch den Rechnungshof, imreg Standpunkt, Regionalanalyse, März 2021. 

29  Unter der Annahme, dass der Abschluss des Bundes von 1,8% im Jahr 2022 auch auf Sachsen übertragen 
werden wird, auf dann 6.349 EUR. 

30  Nachholeffekte und Basiseffekte (niedrige Ausgangswerte in den Jahren 2020/21) sowie strukturelle Gründe 
(Fachkräftemangel infolge der ungünstigen Demografie Sachsens) lassen in den kommenden Jahre hohe 
Nominallohnzuwächse erwarten. 
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